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Immissionsschutz; 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage 

durch die Therme Bad Wörishofen GmbH, Thermenallee 1, 86825 Bad Wörishofen 
auf dem Grundstück Flur-Nr. 2324 der Gemarkung Bad Wörishofen 

 
 

Die Therme Bad Wörishofen betreibt am Standort in Bad Wörishofen ein Erlebnisschwimmbad mit an-

geschlossener Saunalandschaft. Das Schwimmbad wird bisher über das öffentliche Stromnetz mit Elekt-

rizität versorgt. Die Heizenergie stammt aus der Abwärme eines BHKW, aus einem Gas-Brennwertkessel 

und einem Öl-Niedertemperaturkessel. Das bestehende BHKW verfügt über eine Feuerungswärmeleis-

tung von 951 kW und wird von den Stadtwerken Bad Wörishofen betrieben. Der erzeugte Strom wird 

derzeit komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist.  
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Künftig möchte die Therme Bad Wörishofen GmbH die Energiezentrale selber betreiben. Dafür soll das 

bestehende BHKW ausgebaut und entsorgt werden. Geplant ist der Einbau von zwei BHKW mit einer 

Gesamtfeuerungswärmeleistung vom 1.386 kW (jeweils 693 kW). Die Heizkessel bleiben bestehen.  
 

Durch die beantragte Erweiterung überschreitet die Verbrennungsmotoranlage mit einer Gesamtfeue-

rungswärmeleistung vom 1.386 kW erstmals die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsschwelle. 

Die Änderung dient dazu, dass die Abwärme und der Strom zukünftig komplett selbst verwendet wer-

den sollen. 

 

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-

ren gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.2.3.2 des An-

hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch.  

 
An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht und Naturschutz, der Umweltschutzingenieur sowie 

die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Unterallgäu beteiligt.  

 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren 

Erfordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 7 Abs. 2 UVPG in Verbin-

dung mit Nr. 1.2.3.2 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die 

erforderliche standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durch. 

Die standortbezogene Vorprüfung ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in zwei Stufen durchzuführen. In der Stu-

fe 1 war zu prüfen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nummer 2.3 

der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Wenn die Prüfung in der ersten Stufe 
ergibt, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe 

unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 

Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. 

 

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf 

(§ 7 Abs. 2 Sätze 4 und 6 UVPG). 

 

Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 18.07.2019, Az.: 31 - 1711.0/2, 
angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Bo-

denschutz, Zimmer 316, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.  

 

Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbstständig an-

fechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahrens geprüft.  

 

Mindelheim, 25. Juli 2019 
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Immissionsschutz; 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf wesentliche Änderung der Verbrennungsmotoranlage zum Einsatz von Biogas 

durch die Brader GbR, Im Schättele 6, 87786 Woringen 
auf dem Grundstück Flur-Nr. 759 der Gemarkung Woringen 

 

 

Die Brader GbR betreibt auf dem oben genannten Grundstück eine Biogasanlage. Die Anlage liegt im 

bauplanungsrechtlichen Außenbereich (§ 35 Baugesetzbuch - BauGB). Am Vorhabensstandort werden 

derzeit zwei Blockheizkraftwerke mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt 984 kW betrieben. 
Durch die beantragte Erweiterung um ein drittes BHKW mit einer Feuerungswärmeleistung von 

1.017 kW überschreitet die Verbrennungsmotoranlage erstmals die immissionsschutzrechtliche Geneh-

migungsschwelle. Die Änderung dient der flexiblen Stromerzeugung. Die Biogaserzeugungsanlage wurde 

am 29.08.2012 nach § 67 Abs. 2 BImSchG angezeigt. Die damals angezeigte jährliche Biogaserzeugungs-

menge beträgt 1.423.500 Nm³. Nun soll die Gasproduktionsmenge auf 1.464.673 Nm³ pro Jahr erhöht 

werden. Dies soll durch die Erhöhung der Einsatzstoffmenge erfolgen. Außerdem soll ein neues Gaslager 

errichtet und betrieben werden.  

 

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren gemäß § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nrn. 1.2.2.2, 8.6.3.2 

und 9.1.1.2 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch.  

 

An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht und Naturschutz, der Umweltschutzingenieur sowie 

die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Unterallgäu beteiligt.  

 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren 

Erfordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§ 9 Abs. 2 und 4 in Verbin-

dung mit § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung mit Nrn. 1.2.2.2, 8.4.2.2 und 9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG) zu 

entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die erforderliche standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls durch. 

 

Die standortbezogene Vorprüfung ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in zwei Stufen durchzuführen. In der Stu-

fe 1 war zu prüfen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nummer 2.3 

der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Wenn die Prüfung in der ersten Stufe 

ergibt, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe 

unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 

Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wären. 
 

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf 

(§ 7 Abs. 2 Sätze 4 und 6 UVPG). 

 

Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 18.07.2019, Az.: 31 - 1711.0/2, 

angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Bo-

denschutz, Zimmer 316, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.  
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Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbstständig an-

fechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens geprüft.  

 

Mindelheim, 25. Juli 2019 

 

 
BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Pfaffenhausen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2019 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 

erlässt der Schulverband Pfaffenhausen folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt, er schließt 

im  

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  887.256 € 
 

und im  

 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 900.475 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

1. VERWALTUNGSUMLAGE 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt auf 540.800 €. 
 

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-

bandes umgelegt. 

 

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem 

Stand vom 01.10.2018 festgesetzt auf 416. 
 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1.300 €. 
 

Die Verwaltungsumlage je Mitgliedsgemeinde beträgt:  

 

Markt Pfaffenhausen 141 183.300 € 

Gemeinde Salgen 80 104.000 € 

Gemeinde Breitenbrunn 116 150.800 € 

Gemeinde Oberrieden 79 102.700 € 

 

2. INVESTITIONSUMLAGE 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 370.240 € festgesetzt und nach 

dem Verhältnis der Schülerzahlen der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem 

Stand vom 01.10.2018 auf 416 festgesetzt. 

 

Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 890 €. 
 
Die Investitionsumlage je Mitgliedsgemeinde beträgt: 

 

Markt Pfaffenhausen 141 125.490 €  

Gemeinde Salgen 80 71.200 €  

Gemeinde Breitenbrunn 116 103.240 €  

Gemeinde Oberrieden 79 70.310 € 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird festgesetzt auf 80.000 €. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft. 
 

Pfaffenhausen, 11. Juli 2019 
SCHULVERBAND PFAFFENHAUSEN 
 
Hubert Schröther 
Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Der Haushalt 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben Landratsamt Unter-
allgäu vom 18.06.2019, Gesch.-Nr. 24 - 9410.0). 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 41 KommZG u. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag 
nach dieser Bekanntmachung für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Verwaltungsgemeinschaft 
Pfaffenhausen (Zimmer 301) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf. 
 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


